




E— iſt bey Herzoglicher Obervormundſchafftlicher Re—

gierung mißfallig zu vernehmen geweſen, daß ſo
viele Kinder, wie auch fremde Bettler und Hand—
wercks-Purſche in hieſiger Reſidenz-Stadt immer mehr
und mehr eindringen, und dem Publico durch Betteln
und Allmoſen-Fordern immer mehr und mehr be—
ſchwerlich werden: Wenn nun ſolchem den vorhan—

denen bekannt gemachten Anordnungen, und uber—
haupt guter Policeh, ganz entgegen laufenden Unweſen

ein vor allemal nicht weiter nachzuſehen, vielmehr ſol—

chem mit allem Ernſt zu ſteuren ſeyn will; Als wird
hiermit offentlich bekannt gemacht, daß allen Hand-—

wercks-Purſchen, auch allen fremden ausländiſchen, oder
aus den benachbarten hieſigen und andern Ortſchafften
ſich eindringenden in die Stadt laufenden Bettlern, in—
gleichen allen Kindern, ſowohl aus hieſiger Stadt als
andern Ortſchafften, das Betteln und Allmoſen-Samm—
len in hieſiger Stadt durchaus und bey Zuchthaus-Stra

fe hierdurch unterſagt und verboten ſeyn; und diejenigen

Kinder, Handwercks-Purſche nnd fremde Bettler, die
ſich deſſen unterfangen und daruber betreten werden wur—

den, in den Hauſern oder auf den Straſſen aufgehoben

und in das Zuchthaus gebracht werden ſollen. Wornach
ſich alſo jedermann zu achten und vor Schaden und

Nachtheil zu hüten hat. Hildburghauſen, den 20.
October 1781.

Herzogl. Sachßl. zur Obervormundſchafftl.
Regierung und Mit-Vormundſchafft ver—

ordnete Praſident, Canzlar und Rathe.
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